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Antrag auf Bekanntmachung anonymisierter Passagen des Be- 

schlusses des 3. Kartellsenats vom 2. Dezember 2014 (Az. VI-3 Kart 

180/09) 

Ihr Widerspruch vom 8. Dezember 2016 gegen meinen Bescheid vom 

21. Oktober 2016 

Widerspruchsbescheid 

Den Widerspruch vom 8. Dezember 2016 gegen meinen Bescheid vom 

21. Oktober 2016 weise ich kostenpflichtig als unbegründet zurück. 

Gründe 

1. 

Mit Antrag vom 27. September 2016 haben Sie die Bekanntgabe ano- 

nymisierter Passagen des Beschlusses des 3. Kartellsenats vom 3. De- 

zember 2014 (VI-3 Kart 180/09) beantragt. Der Antrag wurde auf $ 5 

Abs. 2 IFG NRW und 8 2 UlG NRW gestützt und mit Schreiben vom 4. 

Oktober 2016 ergänzt. Sie begehren sowohl die Kenntlichmachung der 

Namen der im Urteil genannten Personen und Unternehmen als auch 

die Kenntlichmachung der Namen der an der Entscheidung beteiligten 

Richter des Spruchkörpers. 
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Aktenzeichen 

127 E - 9.1488 

bei Antwort bitte angeben 

Bearbeiterin 

Sprechzeiten 

Mo - Do: 8.30 - 15.00 Uhr 

Fr. 8.30 - 14.00 Uhr 

Dienstgebäude mit 

Nachtbriefkasten und 

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 3 

40474 Düsseldorf 

Telefon 0211 4971-0 

Telefax 0211 4971-548 

verwaltung@olg- 

duesseldorf.nrw.de 

www.olg-duesseldorf.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel 

ab Hbf. mit Linien U 78 oder 

U 79 bis Haltestelle 

Victoriaplatz/Klever Straße 
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Mit Bescheid vom 21. Oktober 2016 habe ich Ihren Antrag unter Ver- 

weis auf $ 2 Abs. 2 IFG NRW abgelehnt, da gerichtliche spruchrichterli- 

che Entscheidungen nicht zu dem Aufgabenbereich der Gerichtsverwal- 

tung gehören und das IFG NRW auf die von Ihnen begehrte Bekannt- 

machung keine Anwendung findet. 

Hiergegen wenden Sie sich mit Widerspruch vom 8. Dezember 2016. 

Zur Begründung führen Sie aus, dass die Veröffentlichung der gerichtli- 

chen Entscheidungen als Teil der gerichtsverwaltenden hoheitlichen 

Tätigkeit anzusehen sei und daher auch die (nicht-Janonymisierte Veröf- 

fentlichung der Entscheidungen in den Anwendungsbereich des $ 2 

Abs. 2 S. 1 IFG NRW falle. Sie nehmen Bezug auf eine Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. Februar 1997, Az.: 6 C 3/96. 

ll. 

Der zulässige Widerspruch hat in der Sache keinen Erfolg. Der Be- 

scheid vom 21. Oktober 2016 ist rechtmäßig und verletzt Sie nicht in 

Ihren Rechten. 

Ihrem mit dem Widerspruch verbundenen Antrag kann auch nach 

nochmaliger Prüfung nicht entsprochen werden. Die von Ihnen in der 

Widerspruchsbegründung zitierte Entscheidung betrifft weder die Ausle- 

gung des $ 2 Abs. 2 S. 1 IFG, noch betrifft sie die Frage, ob die Be- 

kanntmachung von anonymisierten Passagen einer veröffentlichten Ent- 

scheidung als gerichtsverwaltende Tätigkeit anzusehen sei. Die Ent- 

scheidung befasst sich mit der Pflicht der Gerichtsverwaltung zur Be- 

achtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes bei der Veröffentlichung 

gerichtlicher Entscheidungen. Folglich mag der unmittelbare Akt der 

Veröffentlichung einer anonymisierten Entscheidung als Tätigkeit der 

Gerichtsverwaltung angesehen werden. Die Veröffentlichung einer ano- 

nymisierten Entscheidung begehren Sie jedoch gerade nicht. Diese liegt 

Ihnen vielmehr bereits vor. 

Ihr Antrag beschränkt sich hier auf die Bekanntmachung von Tatsachen, 

welche die unmittelbare spruchrichterliche Entscheidung, also den Inhalt 
der Entscheidung betreffen, nämlich die Bekanntgabe der anonymisier- 
ten Passagen der Entscheidung. Weder die Anonymisierung der Passa- 
gen, noch deren Veröffentlichung sind jedoch als Teil der gerichtsver- 
waltenden Tätigkeit anzusehen. Der Inhalt der Entscheidung wird von 
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der Gerichtsverwaltung weder erstellt noch beeinflusst. Auch unter Be- 

zugnahme auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts kann 

als Verwaltungstätigkeit nur das Auswählen der zu veröffentlichenden 

Entscheidungen und die Wahl des Mittels des Zugänglichmachens als 

tatsächliche Veröffentlichung der anonymisierten Entscheidung verstan- 

den werden. Dies betrifft auch die Entscheidung über die Heranziehung 

üblicher Kommunikationswege sowie die zusammenfassende Darstel- 

lung der Entscheidung (z.B. in Pressemitteilungen) als hoheitliche Ver- 

waltungstätigkeit. Auf die von Ihnen begehrte Bekanntmachung anony- 

misierter Urteilspassagen ist das IFG NRW gem. $2 Abs. 2 S. 1 IFG 

NRW jedoch nach alledem nicht anwendbar. 

Darüber hinaus steht auch $ 299 ZPO in Verbindung mit $ 4 Abs. 2 IFG 

NRW der Anwendung des IFG NRW entgegen. Fragen der Veröffentli- 

chung von Urteilen werden vorrangig an $ 299 ZPO gemessen (vgl. u.a. 

Hirte, Mitteilung und Publikation von Gerichtsentscheidungen, NJW 

1988, 1698) und verdrängen insoweit die Anwendbarkeit des IFG NRW. 

$ 299 Abs. 2 ZPO verlangt zur Bekanntmachung von Akteninhalten ge- 

genüber nicht am Verfahren beteiligter Personen die Geltendmachung 

eines besonderen rechtlichen Interesses. Dieses konnte von Ihnen nicht 

dargelegt werden. Soweit teilweise aus der Pflicht zur Veröffentlichung 

solcher Entscheidungen, die im Interesse der Allgemeinheit stehen, 

auch ein Recht auf die - im Ermessen der Behörde stehende — Veröf- 

fentlichung dieser Entscheidung abgeleitet wird, kann dies kein subjekti- 

ves Recht Dritter auf nicht anonymisierte Veröffentlichung begründen. 

Die Persönlichkeits- und Unternehmensrechte der Parteien des jeweili- 

gen Prozesses sind grundsätzlich zu schützen. 

  

Eine andere Wertung ergibt sich auch nicht unter Heranziehung des 

8 74 EnWG iVm Art. 37 Abs. 16 der Richtlinie 09/72/EG. Letztere ver- 

pflichtet lediglich dazu, die Entscheidung der Regulierungsbehörde „un- 

ter Wahrung der Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen“ 

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Durch $ 74 EnWG wurde die 

nicht unmittelbar bindende Richtlinienvorgabe als Ermessensvorschrift 

in nationales Recht umgesetzt. Die Grenzen des behördlichen Ermes- 

sens sind unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte der be- 

troffenen Personen sowie der in Rede stehenden, wirtschaftlichen und 

betrieblichen Geschäftsgeheimnisse, nicht überschritten worden. 
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Auch die Richtlinie 09/72/EG kann als Anspruchsgrundlage nicht die- 

nen. Unabhängig von ihrer nur mittelbaren Wirkung sowie der entgegen 

stehenden Rechte Dritter, kann ein Anspruch auf Bekanntgabe der In- 

formationen aus Art. 37 Abs. 16 der vorgenannten Richtlinie bereits 

mangels Passivlegitimation nicht bestehen. Diese Vorschrift verpflichtet 

nur „die Regulierungsbehörde“ (z.B. die Bundesnetzagentur und die ihr 

nachgelagerten Behörden) zur Veröffentlichung ihrer Entscheidung und 

eben nicht — wie hier — das über die Rechtmäßigkeit der behördlichen 

Entscheidung befindende Gericht. 

Im Übrigen nehme ich auf meine Ausführungen vom 21. Oktober 2016 

Bezug. 

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 80 Abs. 1 S. 3 VwVfG NRW. 

Gebührenbescheid 

Da der Widerspruch erfolglos geblieben ist, sind gemäß $ 11 Abs. 1 IFG 

NRW i.V.m. der Anlage zu $$ 1, 2 der Verwaltungsgebührenordnung 

zum Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (VerwGebO IFG 

NRW) in der Fassung vom 27. September 2014 Gebühren in Höhe von 

10,00-50,00 € zu erheben. Unter Berücksichtigung des Aufwands der 

Bearbeitung des Widerspruchs und des Umfangs der Sache setze ich 

die Gebühr auf 20,00 € fest. 

Die Gebühren werden mit Zustellung dieses Bescheides fällig. Sie sind 

an die Landeskasse Düsseldorf, IBAN DE19 3005 0000 0004 1000 20, 

BIC: WELADEDD, Landesbank Hessen-Thüringen unter Angabe des 

Verwendungszwecks: „OLG Düsseldorf, Az.127 E - 9.1488“ zu zahlen. 

Rechtsbeheifsbelehrung 

Gegen den Bescheid vom 21. Oktober 2016 in Gestalt des Wider- 
spruchsbescheids und den Gebührenbescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheides und des Gebüh- 
renbescheides Klage erhoben werden. Die Klage ist zu erheben bei 
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dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düs- 
seldorf. 

Es wird darauf hingewiesen, dass einer Klage gegen die Gebührenan- 

forderung nach $ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VwGO keine aufschiebende Wir- 

kung zukommt. 

Hinweis gem. $ 5 Abs. 2 Satz 4 Informationsfreiheitsgesetz: 

Jeder hat das Recht, die Landesbeauftragte für den Datenschutz als 

Beauftragte für das Recht auf Information anzurufen. Das Datenschutz- 

gesetz Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. Die Anschrift lautet: Lan- 

desbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein- 

Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf. 

Mit freundlichen Grüßen 

| rag    

  
  

Seite 5 von 5


